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02.04.2020hier:ZuwendungenausChina[#183866]

Sehr geehrterHerrMissal,

vielenDank fürIhrSchreibenvom 02.04.2020,das wirüberdas Internetpor-
tal„www.fragdenstaat.de“erhaltenhaben.

Wir überlassenIhnen anliegenddie Entscheidung der Universitätvom
04.05.2020.
Darüber hinausmöchten wirSie gemäß $ 10 Abs. 2LIFG BW informieren,
dass fürdie Ermittlungund Zusammenstellung weitergehenderInformatio-
nen Kosten entstehen,die den Betragvon € 200,00 übersteigen.Da ein
Zeitraumvon 20 Jahre zu überprüfen,Archivgutauszuwerten,eine behör-
deninterneAbstimmung erforderlichistund zum Schutz öffentlicheroder
privaterBelange Daten ausgesondertoder Passagen geschwärztwerden
müssen,ist einehöhererVerwaltungsaufwandgegeben, der den Kosten-
rahmender Ziffer 2.3der Satzung der Albert-Ludwigs-UniversitätFreiburg
über die Festsetzungder Gebührensätze füröffentlicheLeistungennach
dem Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationenin Baden-
Württemberg und dem Umweltverwaltungsgesetz _(Informations-
Gebührensatzung LIFG/UVwG) vom 07.08.2019erfüllt.Es istmitvoraus-
sichtlichenKosten zwischen€ 200,01-500,00zu rechnen.Diese wären ge-
mäß $ 10 Abs. 1 LIFG BW von ihnenzu erstatten.

Freiburg,04.05.2020

WirbittenSiehiermitum Erklärung,ob sieden Antragweiterverfolgenmöch-
ten.Sofernwirvon Ihnen nichtinnerhalbeinesMonats nach Bekanntgabe
diesesSchreibensNachrichterhalten,giltder Antraggemäß $ 10 Abs. 2
Satz2 LIFG BW alszurückgenommen.

Anlage:
Entscheidungüber IhrenAntragauf Informationszugangnach $ 9 Abs. 1
Satz1 LIFGvom 04.05.2020


